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Produktbeschreibung: 
Für Wände im Innen- und Außenbereich die 
einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt 
sind. Für Küche, Bad, Siegenhaus, Keller, 
Garagen, Stallungen etc. 
 
Eigenschaften : 
Der farblose, geruchsarme, atmungsaktive, 
seidenglänzende Spezial-Schutzanstrich auf 
Dispersionsbasis. 
Die Nassabriebbeständigkeit entspricht der 
Klasse 1 nach  
ÖNORM  EN 13300 und ergibt daher 
besonders gut abwaschbare  
Wandflächen. 
 
Trocknung: 
1-3 Std. bei 20°C, 60% 
rel. Luftfeuchtigkeit 
 
Theoretische Ergiebigkeit: 
1 Liter reicht je nach Auftragungsart und 
Schichtstärke für ca. 10m² pro Anstrich. 
 
Lagerung: 
frostsicher lagern 

 

Schutzanstrich 
        
 
 
 
 
 

Vorbehandlung 
 
Auf alle Wand- und Deckenanstriche bei Neu- und Altputzen, Beton, 
Ziegel,  Stein, Gasbeton, Faserzement, Gipsplatten, Tapeten, Holz etc. 
Lockere Altanstriche entfernen. Leimfarben können nicht überarbeitet 
werden. Bei kreidenden oder sandenden sowie stark saugenden 
Untergründen muss Tiger - Schutzanstrich beim ersten Anstrich mit 
30% Wasser verdünnen. 
 
 

Verarbeitungsrichtlinien 
Tiger - Schutzanstrich kann mittels Pinsel, Rolle oder Spritzen 
aufgebracht werden. 
Je nach Untergrund erfolgt ein ein- bis zweimaliger Anstrich. Die 
Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10°C und +25°C 
liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) 
verarbeiten.  
 
 
Noch feuchte Farbflecken mit Wasser entfernen und Arbeitsgeräte 
sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 
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